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Geltende Erlasse (SMBl. NRW.) mit Stand vom 22.6.2021 

Zusammenarbeit bei der 
Verhütung und Bekämpfung der Jugendkriminalität 

 
Gemeinsamer Runderlass 

des Ministeriums des Innern, 
des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration, 

des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales, 
des Ministeriums für Schule und Bildung und 

des Ministeriums der Justiz 
Vom 19. November 2019 

 
…… 
 
4.2 
 
Schule 
 
Erziehung und Bildung in der Schule zielen auf die Entwicklung einer 
selbst- und sozialverantwortlichen Persönlichkeit der Kinder und 
Jugendlichen. Dies ist grundlegende Aufgabe der gesamten Schule 
gemäß Artikel 6 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 28. Juli 1950 (GV. NRW. S. 127), in der jeweils geltenden Fassung 
und § 1 Absatz 1 des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 
2005 (GV. NRW. S. 102) in der jeweils geltenden Fassung. 
 
Themen der Kriminalprävention, insbesondere zur Vermeidung von 
Gewalt, Diskriminierung, politisch motivierter Straftaten sowie Drogenkonsum 
beziehungsweise Erläuterungen des Betäubungsmittelrechts 
und Cybercrime (Missbrauch Handys, Messenger etc.), sind in der Schule zu 
behandeln.  
 
Dazu können Angebote vor allem von Polizei, Jugendamt, Schulpsychologie sowie 
Einrichtungen der Sucht- und Drogenhilfe und allgemeine Beratungsstellen 
genutzt werden.  
 
Vertrauensbildend sind regelmäßige anlassunabhängige 
Besuche oder Sprechstunden der Polizei und des Jugendamts in den Schulen. 
 
Zur Umsetzung dienen insbesondere die im Runderlass zu Beratungstätigkeiten 
von Lehrerinnen und Lehrern in der Schule gemäß Runderlass 
des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 2. Mai 2017 
(BASS 12-21 Nr. 4) empfohlenen schulischen Teams zur Beratung, 
Gewaltprävention und Krisenintervention sowie die jeweiligen schulischen 
Beratungskonzepte. 
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Lehramtsanwärterinnen und -anwärter sollen Gelegenheit erhalten, 
die Zusammenarbeit mit den genannten Netzwerkpartnern kennen zu 
lernen. 
 
 
Dieser Aufgabenbereich soll sowohl bei Schulleiterdienstbesprechungen 
als auch bei Schulleiterqualifizierungsmaßnahmen thematisiert 
werden. 
 
 
4.2.1 
 
Ansprechpersonen 
 
Zur Sicherung des Kontakts mit der Polizei und dem Jugendamt 
bestellt jede Schulleitung eine feste Ansprechperson, möglichst aus 
der Schulleitung, der erweiterten Schulleitung oder aus dem Personenkreis der 

Beratungslehrkräfte.  

Die Ansprechpersonen bewerten zusammen mit den von der Polizei und dem 

Jugendamt benannten Personen mindestens einmal jährlich ihre Zusammenarbeit. 

 
 
4.2.2 
 
Straftaten an der Schule oder im schulischen Kontext 
 
Besteht gegen Schülerinnen oder Schüler der Verdacht der Begehung 
eines Verbrechens, so hat die Schulleitung die Strafverfolgungsbehörden 
zu benachrichtigen.  
(Anmerkung: Verbrechen, Freiheitsstrafe >= ein Jahr Freiheitsstrafe) 
 
Für den Fall des Verdachts eines Vergehens prüft die Schulleitung, ob 
pädagogische/schulpsychologische Unterstützung, erzieherische Einwirkungen 
beziehungsweise Ordnungsmaßnahmen ausreichen oder 
ob wegen der Schwere der Tat oder anderer gewichtiger Umstände, 
zum Beispiel mehrfache Auffälligkeiten, eine Benachrichtigung der 
Polizei oder der Staatsanwaltschaft erforderlich ist.  
 
Eine Benachrichtigung ist in der Regel erforderlich bei: 
 
a) gefährlichen Körperverletzungen, 
b)  Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 
c)  Einbruchsdiebstählen, 
d)  Verstößen gegen das Waffengesetz, 
e)  Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, 
f)  gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr, 
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g)  erheblichen Fällen von Bedrohung oder Nötigung, 
h)  Sachbeschädigung, 
i)  Cybercrime sowie 
j)  politisch motivierten Straftaten. 
 
Bei der Abwägung berücksichtigt die Schule sowohl die Täter- als 
auch die Opferinteressen und greift, nach Bedarf auf die Expertise von 
Netzwerkpartnern zurück. 
 
In Fällen des Verdachts auf Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz 
soll möglichst die Sucht- und Drogenberatungsstelle einbezogen 
werden.  
 
Dies erfolgt auf der Grundlage einer Erörterung des Einzelfalls 
unter Gewährleistung der Anonymität der oder des Betroffenen. 
 
Die Drogen- und Suchtberatungsstelle unterstützt die Schulleitung bei 
der Abwägung, ob bei einem Vergehen von der Benachrichtigung der 
Strafverfolgungsbehörden abgesehen werden kann und ob und gegebenenfalls 
welche weitergehenden Hilfen in dem konkreten Einzelfall 
angezeigt sind. 

 

Der Erziehungsauftrag gemäß § 2 Schulgesetz Nordrhein-Westfalen 
und Beratungsauftrag gemäß § 44 Schulgesetz Nordrhein-Westfalen 
der Schule wird durch die Benachrichtigung der Polizei oder der 
Staatsanwaltschaft nicht berührt.  
 
Insbesondere ist die Schule auch nach Hinzuziehung der Polizei oder 
Staatsanwaltschaft berechtigt, die in § 53 Schulgesetz Nordrhein-Westfalen 
vorgesehenen erzieherischen Einwirkungen und Ordnungsmaßnahmen zu 
verhängen. 
 
Die Wahrnehmung weiterer sozialer-, pädagogischer- und schulpsychologischer 
Unterstützungsangebote ist zu prüfen.  
 
Strafbare Handlungen, die von Schülerinnen oder Schülern außerhalb der Schule 
begangen werden, können dann zu Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen 
nach dem Schulgesetz führen, wenn ein schulischer Bezug 
erkennbar ist, zum Beispiel, wenn Mitschülerinnen oder Mitschüler 
oder Lehr- und Fachkräfte einer Schule betroffen sind. 
 
Die Aufgaben der Strafverfolgung obliegen ausschließlich den 
Strafverfolgungsbehörden. 
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Im Rahmen der Gefahrenabwehr ist die Polizei darüber hinaus zu 
benachrichtigen, soweit der Schulleitung oder einer Lehrperson 
zureichende tatsächliche Anhaltspunkte auf bevorstehende erhebliche 
Straftaten vorliegen. 

 

…. 


